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1978 09 22 

. Regierungsvorlage 

VERTRAG 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über die Gegen

seitigkeit in Amtshaftungssachen 

Die Republrk östefireich IUind !die Brundesrepu
blik Deutschland, in ,dem Wrunsche, Fugen .der 
Amtshaftm:ng '~n Iden berderseitigen Bezi,ehungen 
zu nege1n, halben folgendes ver,einbart: 

Artikel 1 

Angehör~~e ,des ,einen Vertraigsstaates können 
nlach Iden im anderen Vertragsstaat ~elten.den 
R!echtsvorschl'iften lauf dem Geb~et Ider Amts
haJftung unter ,den gLeichen 'Bedinguingen An
spruche gelTeilid machen w~e d~e Angehöri,gen des 
aJndeI1en Vertrag:ssUaites. 

Artikel 2 

(1) Wer Angehöriger ,eines V:ertr,agsstaates im 
Sinne Id~e~es Vertr.ai~es ,ist, !bestimmt sich nach 
idem Recht dieses Vertragsstaates. 

(2) 'Angehörige eines Vertr.agssna:a:tes im Sinn,e 
rueses v.ertI1ages :sind Ia.uch j.ur~stische Personen 
und andere parteifähige Gebilide, die ihren 1Jat
sächlich'en Ulnld, wenn ein solcher IbestiJIIlI1111: ,ist, 
ihr,en :sat1Jungsmäßigen Sitz in ,eiIllern V:ertrags
,staat oder in heiden Viertra.gsstaanen hahen oder, 
wenn ein Sitz nicht besteht, dort gelegen sind. 

(3) Die Regierungen der Vertragsstaaten kön
nen ,dies,en v.ertrag .durch Ver,einibarung auf 
SUaJatenlose 13.'U~de'hnen, Idie ruhren gewöhnLichen 
A'Ufenthalt inein,em ,der 'heiden V:eI1tI1agsstaaten 
haben. 

Artikel 3 

Oie~er Vertrag gilt .auch für 'das !.;aIlld Berlin, 
sofern nicht die Regierung der BIU:Illdesrepublik 
Deutschland ,gegenüber leier :Regierung der Repu
blik österreich innerhalb von ,drei Monaten nach 
Inkrafttreten Kies V,ertr.a~ese:ine gC%enteiLige Er
kJäriU,ng 'albg~bt. 

Artikel 4 

Das A'bkommen vom 14. September 1955 
zwischen der RepublIk österreich 'Und der Bun
desrepuiblik DeutschJlailid wr :Re:gdung der Amts
haftung aus Hanld1ung·en von Organen ,desei:n.en 
in grenznahen Gebieten ,des anlderen Staates 
wlPd Idurch dies.en V:ertrag nicht beruhrt. 

ArtikelS 

(1) Dies,er V:ertm.g hedarf der :Ratifikation; 
Idie RatifikationslUt'ikunden weJlden sobald wIe 
mögl.ich in Wien aJu.sgetatUscht. 

(2) Dieser Vertmg tritt am ersten Tag des 
dr.itten Mo:nats in Kr,aft; !der auf den Austl3.usch 
der Ratifikationsurkunden fdlgt. Er findet An
wlenld'Ung, w,enn ,das sch~digende VeI1halten nach 
dem' Lnkmfttreten ldes V,ertpages stlattgefunclen 
ha't. 

Artikel 6 

(1) Dies,er Verul1ag wioo ·auf ru1llbestimmi1Je Zeit 
geschlossen. Er kann j'eder2ieit 'Schriftlich auf dip
:lomatischem Weg gteküIIIdigt werden. Die Kün
digung wird ein Jahr nach 'dem Zeitpunkt wirk
sam, zu dem sie ,dem .aI!1deren Staat notifiziert 
WiUpde. 

(2) T,ritt ,der V,ertrag mf,olge Kündigung 
außer Kraft, 00 ,geluen seine ß,estimmlUngen für 
die FäJJ,e weiter, in ,denen Idas :schäm~ende Ver
halten vor AußerkI1afttr,eten Ides Vertrages 5tatt
gefuniden hat. 

Geschehen 7lU Bonn, :am 3. Nov,ember 1977 
in zwei Urschriften. 

Für ;di.e &epublik österr:eich: 

Willibald P. Pahr m. p. 

Für Idie ßundesrepU:blik Deutschland: 

Genscher m. p. 

1006 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 1006 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der Vertnalg zwi'smen ,der Repu!blik. öster
reich und Ider Brun1desr,epubllik DeutJSchland über 
die Geg'enseitigk!eiit in Amtshaftungssachen ist ein 
gesetzänderlllder und gesetzesergänzellider Sta,ats
vertrag, nichtpo1icischen CharakteI1S. Da die 
einzeInen V,ertragsbestimmungen von den zur 
Vollziehung berruf,enen Or~anen uIlilllittlelha:r an
g·ew,endet weJ:'1den körunen, bedarf d,er Vertrag 
zuseillier Erfü1lungnichrt Id'er Edassung weite
rergesetlJl:icher Vorschriften. Er kann ,da>her ge
neJ:'1ell in d~e österreich~sche :I1echtsondnung tmns
fonmiert wer;den. 

Gemäß dem § 7 des Amts'haftungsg,esetzes, 
BGBl. Nr. 2011949, steht Ausländerru 'ein Er
sa'tzansprucha,uf Grund ,dieses Bundesgesetzes nur 
insoweit z,u, 'als die Gegenseitigkeit v,erbürgt ist. 
In der östJer;reichischen Lehre 'und Praxis wurde 
diese Bestimmung stets so au'sgdegt, daß nicht 
.das im § 33 A.ßGB vel";mkertJe P~i.n7.ip ,der for
mellen Geg,enseitigkeit, sondern die materieU,e 
Gegenseitigkeit verlangt wil'd (vgI. Wal t e r -
Ma y e r, Grundr:ißdes österl'eichischen Bundes
VeJjfla'ssungsrechtes, 2. Aufhge, 1978, Seite 318, 
L 0 e b ,e n s t e i .n - K a n i ia k, Kommentar zum 
Amtshaftungsg,esetz, Seite 99 sowie ,die Entschei
dung ,des Obef'laJndesg,erichts Wien v,om 14. Ok
tober 1954, EvidenzhlaJtt 1955, Nr. 1). Eine 
gIeichartige Rechitslage besteht auch inder Bun
desrepublik DeutschLand. Allerdin~s läßt nach 
deutschem R.e<;ht der Ausschluß ,der "Sta,atshaf
tung" di,e persöniliche Haftung Ides Organs un
berührt. 

Derzeit ist die ma'teridle Gegenseiti:gkeit im 
Verhältnis zur BUJndesrepubEk DeutschJh'nd 
gnundsätzlich nicht Igegeben. Dies hat in der 
Praxis wiederholt zu· unbefriedigenden El'gebnis
sen geführt, ,die geeignet waren, das Anslehen 
ö,süerr~eiCt'-ls als FI1'"remde.ny,erk,ehr:slarJid zu beein
trächtigen. Di~s,em Mangel soU ,durch Iden vor
liegenden Vertrag, zu dem auch den Ländern 
i:m Sinne des Art. 10 Abs. 3 Ides Bunldesver
hssungsgese'tzes Gel,egenheit zur StelLungnahme 
geg'eben wunde, ,aibgehoHen wer,den. 

Die K<embestimmung des Ver;tnages besteht 
d:l!rFn, daß Angehörige des ein,en Vertragssta:ates 
nach den .im a1nderen Vertr<l!gsstaat gdtenden 

Rechtsvorschriften auf dem Geb~et der Amtshaf
'tung unter den gleichen Beding'Ull&en Ansprüche 
&eltend machen können, wie d~e Angehörigen des 
anlderen Ver;tragsstaaws. Der V'ertnag wurde am 
3. November 1977 ~n Bonn unterzeichnet. 

Hinsichtlich ,der zru erw,artJelliden Mehrausgaben 
roalnn derzeitroeillie sichere AnIssage gemacht wer
den, we~l ,dies von ,den roonkr,eten Amtsihaftungs
fällen österreich.ischer Oligallie g~enüber Ange
hörigen der Brufiide~r;epublik DerutschLa:ndahhän~ 
gen wind. 

Besonderer Teil 

Zu Art. 1: 

Diese Bescimmung ihewirkt ,die Gleichstellung 
der Angehörigen -der V'el'tragsstaaten fUnd stiatu
ier;t ,damit d~e vom § 7 des Amtshaftungsg,e
setzes verIangte ma'terieLle Gegens.eitigke~t. Die 
For:muIienung "nach denim anderen VertJrags
staat geltienden Rechtsvorschriften ,auf dem Ge
biet der Amtshaftung" ,ist bewußt 'W'eit gehalten. 
Die EI1läutel'ungen in ,der 1)nucklsache 82/78 de,s 
Deutschen Bun,desratles (Denkschrift zum Ver
tmg) !führ,en ,dazu ,a'll's: 

"Die durch Art. 1 hewirkte Gleichstellung der 
Angehörigen ,der Vertrags staaten :so,LI nicht nur 
AmtsharftU'fiigsanspruche geg,en. ,die Vertmgss:taa
ten selbst betreff,en. Sieso:ll vielmehr in gI.eicher 
Weise auch für Ansprüch,e gelten, die ,auf Amts
pflichtverletz,ungen von Bedienstleten der Gebiets
körperschaften der Vertr:ligsst:liaten gestützt und. 
gegen ,diese Gebietskörpel1schaften geltend ge
macht werden. So soUen ,a:uch di,e Rechtsvor
SC11.I1ifue.n, ,d1e in :den deutschen Sundesländern 
Amtshaftungsanspruche V'om Erforlderni:s der 
Gegensreitigkeit abhängig mach,en, im Verhält
ni's z;u ö<sterreich ihr;e Gültigkeit v'erliel1en." 

Für den österreichischen Rechtsber;eich !lind 
diese Fest,s1)eJ,],un;g.en entbehrlich, weil gegenüber 
dem Geschädigten jedenfaLls der hinter dem Ör
gan stehende Recl;ltlstlr~ger ih'aftet. 

Zu Art. 2: 

Dieser Artikel uJIl1schrdbt, weraJ,s "Angehö
rig,er 'eines V,ertra.gsstJaates" 'aJIlZ'Usemen ~st. Der 
Abs. 1 ,entlhäh dtazueinen Verweis auf ,die inner
staatliche R'echtSol1dnung des jeweiligen Vertrag,s
staates. 

1006 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



1006 ,der Beilagen 3 

Der Albs. 2 steLlt klar, .daß auch juristische 
Personen und andere "parteifähig,e Gebilde" er
f·aßt wel'\den. Durch ,den Begriff "partleifähige 
Geh]/ode" sOllten V,ermägensträger ·erf'aßt weI1den, 
die ZW:lir keine juristischen Personen smd, ,denen 
jedoch nach den Vorschriften Ides ,$itmstlaates Par
teifähigkeit zwkommt. ,A,ls Beispiele wär,en hier 
für den öst,erreichisch,en RechtsbeI1eich ,die Per
sonengesellschaf.ten ,des Handelsliechtes, ,die Kon
kursma'Sse und die Erbmasse w nennen. 

Der Albs. 2 knü,pft ,bei juristvschen P,ersonen 
und - sofern ,d,i,es in Betl"acht kommt - 'bei 
parteif~higen Gebilden an ,den Sitz 'an. Für ,den 
FiaJll; daß ein satzungsmäßiger Sitz bestimmt ist, 
muß sowohl ,d]eser ,aJls auch ,der 1Jatsächliche Sitz 
grundsätzEch in ,einem der v,el"tragsstaa'ten ge
leg,en sein. Damit list ,auch der Fall ,eriiaßt, daß 
der tatsächliche Sitz i:n ,einem, der satzungs
mäßige Sitlz im 'anldwen Vertra:gsstaat ge1,egen 
ist. Für den FaLl, ,daß ,ein Sitz nicht besteht, 
kommt es amf die Lage Ides "parteifähigen Ge
biLdes" an. 

Der Abs. 3 ,enthält eme Ermächti'gung, durch 
ein Regi,el"ungsülbel"einkommen Iden persönlich,en 
Ge1mngsber,eich des Vertra,ges 'auch auf Stlaaten
lose a'uszudehnen, die ~hren g.ewöhnlichen Auf
,enthalt in einem ,der Vertmgsstaa:ten haJben. Eine 
,solche Alj]sdehnung wird erst in B'etracht kom
rll,en, wenn ; .. uch Stlaat,en1ose nach ,dem öster1I1eichi
sehen Amts:ha,ftlungsrecht bel"echtigt Siern werd,enj 
Amtshaf,tJun:gsansprüche geltend zu machen. Auf 
Gl"und der ,derzeiti,gen RechtJsLage kommt die
ser Be'stJimmung keißle ßedeurung ZJU. Für den 
FaJ1 einer Änderung der bestehend,en Rechtslage 
hätte jedoch ,die ,im Abs. 3 enthaltene Ermäch
tigun;g den Vorteil, daß die Ausdeihnung des vor
liegenden V,ertr,ag,es au,f Sta, .. tenlose [ .. uf Vewl"d
nungs'stufe ed.o~gen könnte. 

Zu Art. 3: 

Dieser Artikel ,enthält die üMiche Bestimmung 
hinsichtlich !der Gelnung ,des V,ertrages für das 
"Land Bed~n". Der Art. 3 macht ,es möglich, 
den Geltungsbereich ,des Vel'tnages in überein
stimmung mit Iden im Vierrnächteabkommen vom 
3. September 1971 (Anlage IV) ·erwähnten "fest
gelegten V,erfahren" auf die W,estsektoren Ber
lins Iluszmdehnen, [nach denen auch bisher die 
Alusdehnung ,der V,erträge zwischen den be~den 
Paroeien ,erfolgt ist. Der Begriff "Land Berlin" 
beZJieht sich ,auf ,die W,estsektoren Berlins. 

Di,e v.ol"~esehene dneimonaüge Frist soll den 
Regierungen der fr,anzösischen Republik, des 

Vereinigten Königreich,es ·und der Vereinigten 
Staliten von Amerika eine Einspruchsmöglichkeit 
gegen die AU'sdehnungdes Vertrages ~e'ben, wie 
es die "festgeLegten Veda:hnen" (siehe obig·en Ab
sa!tz) vorsehen. 

Der Albs. 1 des Ter1es II B des Viermächteab
kommens vom 3. September 1971 J'am·tet: "Les 
Gouvernements ,de 'la Republique fl"a:nyai,se, du 
Royaume-Uni et ,des Etats-Unis d'Amerique 
,decLaJrent qlue les Jiens ,entre les secteurs occi
dentaux ,de BerJin et la RepubHque :f·ederaJe 
cl' AlHemagne seront mMDItenuos et deve1oppes, 
compte tenu ,de ce que oes secteurs continuent 
de ne pa's hre un 61ement oonstinutif de la 
Republique f6derale :cl' Allemagne let de n'~tre 
pasgouvernespa·r 'eHe." 

.Zu Art. 4: 

Das Abkommen zw~schen der Republik ö~ter
reich und ider iBundesrepuhlik Deutschland ZJur 
Reg,e1ung .der Amtshaf,tung aus Handlungen von 
Organen des ,einen in S'l"enzrtahen Gebietendes 
anderen StJaates v,om 14. September 1955, BGBl. 
Nr. 245/1957 b.etrifft nur die Haf.nung ,des je
wei1i:gen Sta,atJes für Hlind1l\lllg,en ;seiner Organe 
auf dem Gebiet ,des NachbarstJliates. Dieses Ab
kommen soU durch den VOl"/oiegenden Vertrag 
nicht berÜlhrt werden. 

Zu den Art. 5 und 6: 

Di,ese Artikd ,entha!lten di.e übLichen Schluß
Mauseln. Hinsichtlich Ides Art. 5 Abs. 2 sollte 
es nach de~ /bei den Verhandlungen zum Aus
,druck gekommenen Auffassung der Vertragsteile 
rdanauf ankommen, daß das scha\dig,ende Verhal
ten nach dem Inkr,afttreten ,des V,ertmges ab
geschlossen wurde. Die Frage .der Kauosalität ist 
nach der in österneich henrschenlden Adäquanz
riheorie zu heurteilen. Dj,es ersch,eint ~m vor,Iie
genden Fan ,deshalb v.on B,edeutung, wei.Idie 
deutsche Seite im Zuge der Verhandlungen dar
auf hingew:ie~en hat, daß die genlinnte Theorie 
(nach der deutschen Teliffiinologie: "Theorie der 
[aldäqua'ten Venursiachung") in der Bunde~r,epublik 
Deutsch'1and für ,den Bel"eich des öff,entlichen 
Rechts un:cl da!mit ' .. uch für den Bereich der 
"Staatshaftung" grundsätzlich nicht gilt. 

Nach der Rege11\lllg des Art. 6 Abs. 2 sollen 
nach der ebenhUs bei den Verhandlungen zum 
Ausdruck gebrachten Absicht .der V,ertnagspart
ner im Sinne ,der .ohen erwähnten Adäquanz
theorie 'amch kJausa1e TeiJ...kte ,a,usJ:leichen, ,um ,die 
Anwendbarkeit des Vertrages auch nach seiner 
Kündigung zu bewirken. 
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